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Schutz und Hygienekonzept für die Durchführung des  
organisierten Sports in der Abteilung Fussball 

1 Präambel 
Das Schutz- und Hygienekonzept ist Grundlage für die Durchführung des organisierten 
Sports im SCN in Zeiten der Corona-Pandemie („Wiedereinstieg“). 

Jede Abteilung sollte diese Vorlage entsprechend ihren sportspezifischen Bedingungen bzw. 
den Vorgaben der Fachverbände anpassen und daraus ein eigenes Schutz- und 
Hygienekonzept für die Durchführung des organisierten Sports in der Abteilung 
erstellen. 

Das Schutz- und Hygienekonzept der Abteilung muss durch den Geschäftsführer genehmigt 
werden, bevor mit dem organisierten Sport begonnen wird.  

Für die Sportstätten sind die Genehmigungen zur (Wieder-)Nutzung durch die 
Geschäftsstelle auf der Grundlage der Schutz- und Hygienekonzepte der Abteilungen 
einzuholen. Wenn die Genehmigungen durch den Betreiber mit eigenen Schutz- und 
Hygieneregeln verbunden werden, dann sind diese entweder in unser Konzept einzuarbeiten 
oder separat bereitzustellen. 

Der organisierte Sport ist entsprechend den Regeln des Schutz- und Hygienekonzepts der 
Abteilung sowie ggf. zusätzlicher Regeln der Betreiber der Sportstätten auszuüben. 

Die Trainer und Übungsleiter sind entsprechend durch den Geschäftsführer oder den 
Abteilungsleiter zu belehren. 
Anlage: Belehrung 

Jede Trainingsgruppe muss über folgende Unterlagen verfügen: 

− Schutz- und Hygienekonzept der Abteilung 
ggf. Schutz- und Hygieneregeln für die Sportstätten 
nach Genehmigung veröffentlicht auf der Corona-Seite des SCN 
https://www.sc-neubrandenburg.de/unsere-reaktion-auf-corona  

− Teilnehmerliste mit Anschrift und Telefonnummer, 
Kenntnisnahme und Einverständniserklärung (Aufbewahrung der Unterlagen für 4 
Wochen) 

2 Grundsätzliche Regeln 
Am Training teilnehmen dürfen nur Sporttreibende, die gesund sind und keinerlei Symptome 
eines Atemwegsinfekt haben. Ausgeschlossen sind: positiv getestete Personen, Personen, 
in deren privatem oder beruflichen Umfeld sich positiv getestete Personen befinden, 
Personen im Fall einer Krankschreibung (egal welcher Ursache), Personen mit Symptomen 
wie Reizhusten, Atembeschwerden, Halsschmerzen, Kopf- und Gliederschmerzen, Fieber, 
Durchfall. 

 

 

https://www.sc-neubrandenburg.de/unsere-reaktion-auf-corona
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Um die Rückverfolgbarkeit von Infektionsketten im Fall einer Infektion sicherstellen, wird 
folgendes Verfahren angewendet:  

Verfahren B: 

Der Trainer/Übungsleiter erstellt eine Teilnehmerliste für jedes einzelne Training. Die 
abwesenden Teilnehmenden müssen sich nicht abmelden. 
Anlage: Teilnehmerliste 

Meldet sich ein Sporttreibender wegen eines (auch nur vermuteten) Infekts oder eines 
Symptoms vom Training ab, oder muss ein Sporttreibender vom Training ausgeschlossen 
werden, dann besteht eine Meldepflicht an die Geschäftsstelle. Die Geschäftsstelle 
veranlasst das Weitere (notfalls Meldung an das Gesundheitsamt). Weiterhin ist die 
Teilnehmerliste der Trainingsgruppe bereitzustellten.  

Die allgemeinen Hygiene- und die geltenden Abstandsregeln (2,00 m) sind jederzeit 
einzuhalten. 

Vom Verein bereitgestellte Desinfektions- und Hygieneartikel sind zu benutzen. 

Beim Betreten und Verlassen des Trainingsgeländes sollten verschiedene Ein- und 
Ausgänge genutzt werden. Diese sind entsprechend durch Beschilderungen oder 
Markierung zu kennzeichnen. Falls das nicht möglich ist, hat der Trainer oder Übungsleiter 
dafür Sorge zu tragen, dass sich die Trainingsgruppen beim Betreten oder Verlassen des 
Gebäudes nicht begegnen. Zum Beispiel könnte zwischen den Trainingszeiten eine Pause 
von 15 Minuten liegen. 

Fahrgemeinschaften sollten vorerst ausgesetzt werden, um auch hier das Risiko einer 
Infektion zu minimieren. 

Bei gesundheitlichen Notfällen oder Unfällen ist Erste Hilfe zu leisten. Wir empfehlen jedem 
Trainer oder Übungsleiter sich im Vorfeld zu informieren, wo der Erste-Hilfe-Koffer in der 
Trainingsstätte zu finden ist oder selbst einen mitzubringen. 

3 Trainingseinheiten im Freien 
 

Auch bei Trainingseinheiten im Freien sind die Abstandsregeln (2,00 m) zu jeder Zeit 
einzuhalten. Gruppen- oder Paarübungen sind nicht zulässig. Korrekturen über taktile Reize 
sind nicht erlaubt. Alternativ können Korrekturen durch das Zusenden von Videomitschnitten 
oder verbal Trainer-Sportler erfolgen. 

Die Größe der Trainingsgruppe ist zu verkleinern, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren. 
Aktuell wird eine Gruppengröße von 5 Sportlern + 1 Trainer empfohlen. Bei der Einteilung 
der Trainingsgruppen sind Personen aus dem gleichen Haushalt bevorzugt in eine 
Trainingsgruppe einzuteilen. Die Sporttreibenden trainieren nur in einer festen Gruppe und 
wechseln nicht zwischen den Gruppen. 

Wie bereits erwähnt, ist durch den Trainer/Übungsleiter darauf zu achten, dass sich die 
wechselnden Gruppen nicht begegnen.  
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Vor Beginn jeder Einheit ist die Anwesenheit der Sporttreibenden in der Anwesenheitsliste zu 
vermerken und ihre Kontaktdaten zu hinterlegen. Ebenfalls vor Beginn des Trainings haben 
sich alle Sporttreibenden die Hände zu desinfizieren.  

Sollten während des Trainings Materialien/Sportgeräte des Vereins genutzt werden, so sind 
diese nach jeder Trainingseinheit zu desinfizieren. 

Vor, während und nach dem Training stehen den Sporttreibenden keine Umkleiden oder 
Duschen zur Verfügung. Die Toiletten sind zugänglich. 

Auch während der Pausen sind die Abstandsregeln einzuhalten. Gemeinsames Treffen und 
der Austausch bzw. Verzehr von Speisen und Getränken im Vorfeld oder im Nachgang sind 
untersagt. 
 

4 Trainingseinheiten in geschlossenen Sportstätten 
 

Der SCN empfiehlt den Sporttreibenden das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung beim 
Betreten und Verlassen der Sportstätte und während des Trainings. Beim Betreten der 
Sportstätte müssen alle Sporttreibenden sich die Hände desinfizieren. Vor Beginn jeder 
Einheit ist die Anwesenheit der Sporttreibenden in der Anwesenheitsliste zu vermerken und 
ihre Kontaktdaten zu hinterlegen. 

Damit die Sporttreibenden sich beim Betreten und Verlassen der Sportstätte nicht begegnen, 
sind Ein- und Ausgänge bzw. Laufwege zu kennzeichnen bzw. zu markieren. Im besten Fall 
ist ein Einbahnstraßen-Prinzip in der Sportstätte umsetzbar. Falls das nicht möglich ist, sind 
die Trainingszeiten so zu legen, dass aufeinanderfolgende Trainingsgruppen sich nicht im 
Gebäude begegnen. Zwischen den Trainingseinheiten ist der Sportraum ordentlich zu lüften 
(Stoßlüftung). Der SCN empfiehlt, dass der Trainer/Übungsleiter stark frequentierte Bereiche 
(z.B. Türklinken, Fenstergriffe, Lichtschalter und Treppen- oder Handläufe) nach jeder 
Einheit desinfiziert. 

Während des Trainings und beim Betreten bzw. Verlassen der Sportstätte sind die 
Abstandsregeln einzuhalten. 

Die Größe der Trainingsgruppe ist zu minimieren, um das Ansteckungsrisiko zu verringern. 
Bei der Einteilung der Trainingsgruppen sind Personen aus dem gleichen Haushalt 
bevorzugt in eine Trainingsgruppe einzuteilen. Die Sporttreibenden trainieren nur in einer 
festen Gruppe und wechseln nicht zwischen den Gruppen. Aufgrund der Größe der 
Räumlichkeiten ist die Anzahl der Teilnehmer zu berücksichtigen. Als Regel gilt: pro 10 qm 
Raumgröße nur eine Person. Bei Einheiten mit hoher Bewegungsaktivität sollte der 
Mindestabstand vergrößert werden. Hier gelten vier bis fünf Meter Abstand als Richtwert.  

Werden während des Trainings Materialien oder Geräte des Vereins genutzt, so sind diese 
nach der Nutzung durch einen Sporttreibenden zu desinfizieren. Kraft- oder Fitnessgeräte 
sind so zu stellen bzw. abzusperren, dass zwischen den Sporttreibenden an den Geräten ein 
Abstand von 2 Metern herrscht. Gruppen- oder Paarübungen sind nicht zulässig. Korrekturen 
über taktile Reize sind nicht erlaubt. Alternativ können Korrekturen durch das Zusenden von 
Videomitschnitten oder verbal Trainer-Sportler erfolgen. 
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Vor, während und nach dem Training stehen den Sporttreibenden keine Umkleiden oder 
Duschen zur Verfügung. Die Toiletten sind zugänglich. 

Auch während der Pausen sind die Abstandsregeln einzuhalten. Gemeinsames Treffen und 
der Austausch bzw. Verzehr von Speisen und Getränken im Vorfeld oder im Nachgang sind 
untersagt. 

4.1 Zusätzliche Regeln in vereinseigenen Sportstätten 
Der SCN betreibt mit dem Sommerbootshaus und dem Tanzsaal zwei eigene Sportstätten. 
Die unter Punkt 4 aufgeführten Regeln gelten auch für diese Sportstätten. 

Zusätzlich ist darauf zu achten, dass die Hygieneregeln des SCN bzw. der Abteilung, die 
Leitplanken des DOSB und ggf. behördliche Bestimmungen am Eingang ausgehangen sind. 

Die Sporträume und Toiletten sind jeden Tag zu reinigen und zu desinfizieren. 

Auf den Toiletten sind Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher sowie 
Handdesinfektionsmittel zur Verfügung zu stellen. 

4.2 Zusätzliche Regeln in angemieteten Sportstätten 
Sollten durch die Vermieter, der durch den SCN genutzten Sportstätten, gesonderte 
Hygieneregeln aufgestellt werden, sind diese unbedingt einzuhalten. 

5 Individualsport 
Aufgrund der geltenden Regeln ist der Individualsport in geschlossenen Sporträumen nicht 
möglich, da hier keine ausreichende Kontrolle bzw. Nachverfolgbarkeit von Infektionsketten 
möglich ist. 

 

Anlagen: 

Bestätigung der Belehrung (Vorlage) 

Daten der Trainingsgruppe (Vorlage) 

Teilnehmerliste (Vorlage für Verfahren B) 

Maßgaben des DFB 
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Maßgaben des DFB 
 
GESUNDHEITSZUSTAND• Liegt eines der folgenden Symptome vor, sollte die Person 
dringend zu Hause bleiben bzw. einen Arzt kontaktieren: Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius), 
Atemnot, sämtliche Erkältungssymptome. Die gleiche Empfehlung gilt, wenn Symptome bei 
anderen Personen im eigenen Haushalt vorliegen. Bei positivem Test auf das Coronavirus im 
eigenen Haushalt muss die betreffende Person mindestens 14 Tage aus dem Trainingsbetrieb 
genommen werden. Aktuelle Empfehlungen gehen sogar in Richtung vier Wochen. Bei allen 
am Training Beteiligten sollte vorab der aktuelle Gesundheitszustand erfragt werden.  
 

MINIMIERUNG DER RISIKEN IN ALLEN BEREICHEN• Fühlen sich Trainer oder Spieler aus 
gesundheitlichen Gründen unsicher in Bezug auf das Training oder eine spezielle Übung, 
sollten sie auf eine Durchführung verzichten. Zu klären ist, ob potenziell Teilnehmende am 
Training einer Risikogruppe (besonders Ältere und Menschen mit Vorerkrankung) angehören. 
Auch für Angehörige von Risikogruppen ist die Teilnahme am Training von großer Bedeutung, 
weil eine gute Fitness vor Komplikationen der Corona-Erkrankung schützen kann. Umso 
wichtiger ist es, ganz besonders für sie das Risiko bestmöglich zu minimieren. In diesen Fällen 
ist nur geschütztes Individualtraining möglich. 
 
ORGANISATORISCHE VORAUSSETZUNGEN• Es muss sichergestellt sein, dass der 
Trainingsbetrieb in der jeweiligen Kommune behördlich gestattet ist. Die Ansprechperson 
(Hygienebeauftragter) im Verein als Koordinator für sämtliche Anliegen und Anfragen zur 
Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs ist der Geschäftsführer des SC Neubrandenburg.  
 
GRUNDSÄTZE• Es erfolgt eine Belehrung über die geltenden allgemeinen Sicherheits- und 
Hygienevorschriften. Den Anweisungen der Verantwortlichen zur Nutzung des Sportgeländes 
ist Folge zu leisten. Eine Platzhälfte soll von maximal einer Trainingsgruppe genutzt werden. 
Die Trainingszeiten sind so zu organisieren, dass ein Aufeinandertreffen mehrerer 
Trainingsgruppen bestmöglich vermieden wird. Gewissenhafte Dokumentation der 
Trainingsbeteiligung je Trainingseinheit. 
 
ANKUNFT UND ABFAHRT• Auf Fahrgemeinschaften bei der Anfahrt ist möglichst zu ver-
zichten. Ankunft am Sportgelände frühestens zehn Minuten vor Trainingsbeginn. Alle 
Teilnehmer kommen bereits umgezogen auf das Sportgelände oder müssen sich direkt am 
Platz umziehen. Verlassen des Sportgeländes direkt nach dem Training; das Duschen erfolgt 
zu Hause. 
 
AUF DEM SPIELFELD• Alle Trainingsformen müssen unter der Voraussetzung der DOSB-
Leitplanken, vor allem der Abstandsregeln, durchgeführt werden. Bildung von kleineren 
Gruppen beim Training, die im Optimalfall bei jeder Trainingseinheit in der gleichen 
Zusammensetzung zusammenkommen. Die Größe der Kleingruppen unterliegt den jeweils 
gültigen Verordnungen der Länder. Eine pauschale Richtgröße kann nicht vorgegeben 
werden. Die dynamischen Entwicklungen sind zu beachten und je nach regionalen Vorgaben 
gegebenenfalls anzupassen. Die aktuell empfohlene Größe der Kleingruppen liegt laut DOSB-
Leit-planken bei maximal fünf Personen (Stand: 6. Mai). 
 
HYGIENE- UND DISTANZREGELN• Keine körperlichen Begrüßungsrituale (zum Beispiel 
Händedruck) durchführen. Mitbringen eigener Getränkeflasche, die zu Hause gefüllt wurde. 
Vermeiden von Spucken und von Naseputzen auf dem Feld. Kein Abklatschen, In-den-Arm-
Nehmen und gemeinsames Jubeln.• Abstand von mindestens 1,5 bis zwei Metern bei 
Ansprachen und Trainingsübungen. 



  
 

 Seite 6 von 6 

 

ERGÄNZENDE HINWEISE• Alle Trainingsangebote werden als Freiluftaktivität durchgeführt, 
da das Infektionsrisiko durch den permanenten Luftaustausch verringert wird. Freiluftangebote 
erleichtern das Einhalten von Distanzregeln. Auch Spiel- und Trainingsformen des Futsal 
sollten zunächst ausschließlich im Freien durchgeführt werden. Zur Einhaltung der 
Distanzregeln sollten weiterhin keine sozialen Veranstaltungen des Vereins stattfinden. Dies 
gilt sowohl für Festivitäten als auch für Versammlungen. Die Bundesregierung gestattet es 
Vereinen weiterhin, ihre Mitgliederversammlungen im Bedarfs-fall auch digital durchzuführen. 
 
 
KOMMUNIKATION• Kommunikation der Vorgaben/Regeln an alle Trainer und aktive Spieler. 
Es sollten Möglichkeiten geschaffen werden, dass Trainer und Spieler regelmäßig Fragen 
stellen und diese beantwortet werden können.  
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